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ALLGEMEINE AUFTRAGSVERARBEITERBEDINGUNGEN 
für die Nutzung von Werbefläche und Kleinanzeigen  

in den Print- und Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung 

 

 

1. Präambel und Geltungsbereich  

(1) Um den zwingenden Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 (DSGVO) zu 

entsprechen, werden mit Blick auf die mit Anzeigen- oder Werbeaufträgen einhergehenden 

Verarbeitungstätigkeiten personenbezogener Daten folgende Regelungen getroffen: 

(2) Diese Allgemeinen Auftragsverarbeiterbedingungen (AGB AVV) gelten mit Wirksamkeit ab 25.05.2018 

für alle bestehenden und zukünftigen Anzeigen- oder Werbeaufträge mit Kunden, die auf 

Veröffentlichung von Einschaltungen/Anzeigen (Schaltungen) auf und Buchungen von Beilagen bzw. 

Sonderwerbeformen des Kunden und die damit einhergehende Nutzung von Werbefläche in den 

Printmedien und Onlinemedien der Medienunternehmen a) Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, 

Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck, und b) New Media Online GmbH, Brunecker Straße 3, 6020 

Innsbruck, (im Folgenden auch gemeinsam oder auch einzeln „Medienunternehmen“) gerichtet sind. 

 

 

2. Gegenstand der Datenverarbeitung durch das Medienunternehmen und Verarbeitungszweck 

(1) Gegenstand dieses AGB AVV sind die mit dem Anzeigen- oder Werbeauftrag einhergehenden 

Verarbeitungstätigkeiten, welche das Medienunternehmen als Auftragsverarbeiter iSd Art 4 Z 8 

DSGVO für den Kunden als Verantwortliche iSd Art 4 Z 7 DSGVO durchführt.  

(2) Mit diesen AGB AVV wird das Rechtsverhältnis zwischen dem Medienunternehmen und dem Kunden 

datenschutzrechtlich in der Weise geklärt und festgelegt, dass der Kunde des Anzeigen- oder 

Werbeauftrags Verantwortlicher (Art 4 Z 7 DSGVO) für die für seine Zwecke vorgenommene und 

durch seine von ihm angelieferten Werbemittel bewirkte Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Sinne der DSGVO ist und das Medienunternehmen diesbezüglich Auftragsverarbeiter im Sinne des Art 

4 Z 8 DSGVO. Ist im Anzeigen- oder Werbeauftrag nichts anders geregelt, werden folgende 

personenbezogenen Daten folgender Kategorien betroffener Personen verarbeitet: 

• Betroffenenkategorie(n): Kunden; Kunden des Kunden, wenn der Kunde als Mittler auftritt; 

Vertragspartner des Kunden oder dessen Kunden im Zusammenhang mit Anzeigen- oder 

Werbeaufträgen; Kontaktpersonen; in Werbemitteln oder durch Werbemittel erkennbar 

abgebildete oder angesprochene Personen, Hersteller oder Urheber von oder Rechteinhaber an 

Lichtbildern, Lichtbildwerken, Grafiken, Zeichnungen, Texten oder audiovisuellen Inhalten, 

Nutzer (bei interessensbezogener Displaywerbung). 

• Datenarten: Kontaktinformationen, Bildnisse, Inhalte von Zustimmungserklärungen, 

Verwendungszwecke, Funktion, über Cookies oder sonstige Trackingtechnologien generierte 

NutzerIDs und dazu erhobenes Surf- oder Klickverhalten sowie daraus abgeleitete Interessen (bei 

interessenbezogener Displaywerbung). 

 

 

3. Dauer 

(1) Die Auftragsverarbeitung auf Basis dieser AGB AVV erfolgt für die Dauer der Laufzeit der vom Kunden 

an das Medienunternehmen erteilten Anzeigen- oder Werbeaufträge.  

(2) Jede Partei kann das Vertragsverhältnis zudem mit sofortiger Wirkung beenden, wenn die jeweils 

andere Partei im Zusammenhang mit dem zwischen dem Kunden und dem Medienunternehmen 

bestehenden Anzeigen- oder Werbeaufträgen vorsätzlich und schwerwiegend gegen 

Datenschutzvorschriften verstößt; bei einem nicht vorsätzlichen oder nicht schwerwiegenden Verstoß 

besteht dieses Recht erst, wenn die andere Partei nach Hinweis auf einen derartigen Verstoß diesen 

nicht umgehend abstellt. 

 

 

4. Pflichten des Medienunternehmens als Auftragsverarbeiter 

(1) Das Medienunternehmen erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten im Rahmen der in den 

Anzeigen- oder Werbeaufträgen geregelten Dienste ausschließlich im Auftrag und gemäß den 
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Weisungen des Verantwortlichen, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser AGB AVV. Die 

im Rahmen des Anzeigen- oder Werbeauftrags erteilten Aufträge und die in diesem Zusammenhang 

festgelegten Rechte und Pflichten des Medienunternehmens sind derartige Aufträge. Der 

Verantwortliche verpflichtet sich, ausschließlich gesetzmäßige Weisungen zu erteilen und hält das 

Medienunternehmen bei Inanspruchnahme wegen Erfüllung nicht gesetzmäßiger Weisungen 

vollständig schad- und klaglos. 

(2) Das Medienunternehmen ist abseits der Erfüllung des Anzeigen- oder Werbeauftrags und der 

Wahrung überwiegender berechtigter Interessen von Dritten, die einen Rechtsverstoß auf Grund 

eines Werbemittels bescheinigen, oder des Medienunternehmens zur Abwehr von Ansprüchen 

Dritter oder zur Verfolgung von eigenen Rechts- oder Regressansprüchen im Zusammenhang mit 

Werbemitteln des Kunden oder gegen den Kunden nicht befugt, personenbezogene Daten, die das 

Medienunternehmen in Erfüllung von Anzeigen- oder Werbeaufträgen im Auftrag des 

Verantwortlichen verarbeitet, ohne dessen schriftliche Einwilligung Dritten offenzulegen. Soweit das 

Medienunternehmen dazu aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist, hat er den 

Verantwortlichen unverzüglich im Vorhinein zu informieren. 

(3) Abgesehen von Z (2) setzt die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte einen 

schriftlichen (E-Mail ausreichend) Auftrag des Verantwortlichen voraus. 

(4) Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten für eigene Zwecke des Medienunternehmens darf 

abgesehen von der Erfüllung des Anzeigen- oder Werbeauftrags und der Wahrung überwiegender 

berechtigter Interessen von Dritten, die einen Rechtsverstoß auf Grund eines Werbemittels 

bescheinigen, oder des Medienunternehmens zur Abwehr von Ansprüchen Dritter oder zur 

Verfolgung von eigenen Rechts- oder Regressansprüchen im Zusammenhang mit Werbemitteln des 

Kunden oder gegen den Kunden nur nach vorherigem schriftlichem (E-Mail ausreichend) 

Einverständnis des Verantwortlichen erfolgen. 

(5) Das Medienunternehmen stellt im Zusammenhang mit den von ihm durchzuführenden 

Verarbeitungstätigkeiten sicher, dass der Verantwortliche die Rechte der betroffenen Person nach 

Kapitel III der DSGVO (Information, Auskunft, Berichtigung und Löschung, Datenübertragbarkeit, 

Widerspruch sowie automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall) und unter Berücksichtigung 

des österreichischen Bundesgesetzes zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten (DSG idgF) innerhalb der gesetzlichen Fristen erfüllen kann, überlässt dem 

Verantwortlichen alle dafür notwendigen Informationen und unterstützt diesen bei der Erfüllung 

diesbezüglicher Pflichten. 

(6) Wird ein entsprechender Antrag, mit dem Betroffenenrechte geltend gemacht werden, an das 

Medienunternehmen gerichtet und ist aus dem Inhalt des Antrages ersichtlich, dass der Antragsteller 

das Medienunternehmen irrtümlich für den Verantwortlichen der von ihm für den Verantwortlichen 

durchgeführten Verarbeitungstätigkeit hält, hat das Medienunternehmen den Antrag unverzüglich an 

den Verantwortlichen weiterzuleiten und dies dem Antragsteller unter Bekanntgabe des Datums des 

Einlangens des Antrages mitzuteilen. 

(7) Das Medienunternehmen unterstützt den Verantwortlichen im Zusammenhang mit den vom 

Medienunternehmen durchzuführenden Verarbeitungstätigkeiten bei der Einhaltung der in den Art 

32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten (Datensicherheitsmaßnahmen, Meldungen von Verletzungen 

des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde, Benachrichtigung der von einer 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person, Datenschutz-

Folgeabschätzung, vorherige Konsultation). 

(8) Das Medienunternehmen verpflichtet sich im Zusammenhang mit den vom Medienunternehmen 

durchzuführenden Verarbeitungstätigkeiten, dem Verantwortlichen jene Informationen zur 

Verfügung zu stellen, die zur Kontrolle der Einhaltung der in dieser Vereinbarung genannten 

Verpflichtungen notwendig sind. 

 

 

5. Technische und organisatorische Vorkehrungen des Medienunternehmens als Auftragsverarbeiter 

(1) Das Medienunternehmen verpflichtet sich zur Wahrung des Datengeheimnisses und erklärt 

rechtsverbindlich, dass er alle mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen vor Aufnahme der 

Tätigkeit zur Vertraulichkeit verpflichtet hat oder diese einer gesetzlichen 

Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen. Er hat alle mit der Datenverarbeitung betrauten 

Personen verpflichtet, personenbezogene Daten, die diesen ausschließlich auf Grund ihrer 

berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut oder zugänglich werden, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
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Verschwiegenheitsverpflichtungen, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine 

Übermittlung/Bekanntgabe der Daten besteht. Insbesondere bleibt diese 

Verschwiegenheitsverpflichtung auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit und Ausscheiden beim 

Medienunternehmen aufrecht. 

(2) Das Medienunternehmen erklärt, dass er im Zusammenhang mit den vom Medienunternehmen 

durchzuführenden Verarbeitungstätigkeiten unter Berücksichtigung Berücksichtigung des Stands der 

Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos alle 

erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung nach Art 32 DSGVO 

ergriffen hat. Das Medienunternehmen sichert zu, die in Anlage ./1 beschriebenen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um im Zusammenhang mit den vom 

Medienunternehmen durchzuführenden Verarbeitungstätigkeiten die personenbezogenen Daten vor 

zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung und vor Verlust zu schützen, um ihre ordnungsgemäße 

Verarbeitung und die Nichtzugänglichkeit für unbefugte Dritte sicherzustellen. Das 

Medienunternehmen verpflichtet sich dazu, die technischen und organisatorischen Maßnahmen auf 

dem Stand der Technik zu halten und nach technischem Fortschritt bzw. geänderter Bedrohungslage 

anzupassen. 

(3) Die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen 

Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Medienunternehmen gestattet, 

alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten 

Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren und dem 

Verantwortlichen mitzuteilen. 

 

 

6. Löschung und Speicherung zu Beweiszwecken 

(1) Das Medienunternehmen ist nach Beendigung des Auftrags verpflichtet, dem Verantwortlichen alle 

Verarbeitungsergebnisse und Unterlagen, die vertragsgegenständliche personenbezogene Daten 

enthalten, zu übergeben; davon unberührt und ausgenommen bleibt die Speicherung der dem 

Medienunternehmen überlassenen personenbezogenen Daten und Verarbeitungsergebnisse zu 

Beweis- und Dokumentationszwecken (insbesondere zum Nachweis der ordnungsgemäßen 

Leistungserbringung) soweit dieser für seine Leistungen Gewähr zu leisten hat oder von Dritten oder 

vom Kunden wegen des Anzeigen- oder Werbeauftrags in Anspruch noch genommen werden kann. 

(2) Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist und nachdem die Speicherung zu Beweiszwecken gemäß dem 

Vorabsatz nicht mehr erforderlich ist, hat das Medienunternehmen sämtliche 

vertragsgegenständliche personenbezogene Daten zu löschen. Dies gilt insbesondere, soweit das 

Medienunternehmen zu einer weiteren Aufbewahrung von personenbezogenen Daten nicht 

aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist. 

 

 

7. Haftung 

(1) Das Medienunternehmen ist zum Zwecke der Enthaftung gem. Art. 82 Abs. 3 DSGVO dazu befugt, 

Details zu Weisungen des Verantwortlichen und zur erfolgten Datenverarbeitung offenzulegen. Der 

Verantwortliche ist dazu verpflichtet, das Medienunternehmen bestmöglich zu unterstützen, damit 

sich das Medienunternehmen gegenüber dem Dritten nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO enthaften kann. 

(2) Die Haftung des Medienunternehmens gegenüber dem Verantwortlichen im Zusammenhang mit den 

vom Medienunternehmen durchzuführenden Verarbeitungstätigkeiten richtet sich nach den 

Haftungsbestimmungen des Anzeigen- oder Werbeauftrags. Sollte darin die Haftung für leicht 

fahrlässig verursachte Schäden durch das Medienunternehmen nicht ausgeschlossen sein, wird für 

Haftungsfälle gemäß Art 82 DSGVO vereinbart, dass die Haftung des Medienunternehmens für leicht 

fahrlässig verursachte Schäden jedenfalls ausgeschlossen ist.  

(3) Die Haftung des Medienunternehmens ist aber jedenfalls mit der Höhe des Auftragsvolumens des die 

Haftung auslösenden Anzeigen- oder Werbeauftrags begrenzt. Darüber hinaus gehende vereinbarte 

Haftungsbeschränkungen zugunsten des Medienunternehmens bleiben davon unberührt. 

(4) Der Kunde garantiert,  

• dass die dem Medienunternehmen zur Verarbeitung übergebenen personenbezogenen im 

Zusammenhang mit den vom Medienunternehmen durchzuführenden Verarbeitungstätigkeiten 

Daten aus einer gesetzlich zulässigen Quelle stammen und  
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• dass die an das Medienunternehmen erteilten Verarbeitungsaufträge des Kunden jeweils auf 

einer gesetzlich zulässigen Datenverarbeitung auf Grund einer legitimen Rechtsgrundlage 

beruhen  

• das Medienunternehmen oder dessen Repräsentanten hinsichtlich aller Schäden und Nachteile 

(insbesondere Kosten für rechtsfreundliche Vertretung, Strafen, Ersatzleistungen), welche das 

Medienunternehmen oder deren Repräsentanten auf Grund der Datenverarbeitung für den 

Kunden erleidet, über erste Aufforderung vollkommen schadlos zu halten. 

 

 

8. Sub-Auftragsverarbeiter 

(1) Das Medienunternehmen kann Sub-Auftragsverarbeiter heranziehen. Er hat den Verantwortlichen 

von der beabsichtigten Heranziehung so rechtzeitig zu verständigen, dass er dies allenfalls untersagen 

kann. Dies gilt sinngemäß für die Änderung der Sub-Auftragsverarbeiter. Nicht hierzu gehören 

Nebendienstleistungen, die das Medienunternehmen z.B. als Post-/ Transport-

/Telekommunikationsdienstleistungen oder zur Wartung/Servicierung von Datenträgern und 

Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. 

(2) Das Medienunternehmen schließt die erforderlichen Vereinbarungen im Sinne des Art 28 Abs 4 

DSGVO mit dem Sub-Auftragsverarbeiter ab. Dabei ist sicherzustellen, dass der Sub-

Auftragsverarbeiter dieselben Verpflichtungen eingeht, die dem Medienunternehmen auf Grund 

dieser Vereinbarung obliegen. Die Überbindung der Verpflichtungen ist dem Verantwortlichen über 

Aufforderung nachzuweisen. 

(3) Kommt der Sub-Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet das 

Medienunternehmen gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten des Sub-

Auftragsverarbeiters. 

(4) Der Verantwortliche erteilt seine Zustimmung zur Heranziehung der in Anlage ./2 genannten Sub- 

Auftragsverarbeiter und zur Änderung oder Hinzuziehung weiterer Sub-Auftragsverarbeiter, wenn es 

sich dabei um konzernverbundene Unternehmen des Medienunternehmens handelt oder um solche 

Sub-Auftragsverarbeiter handelt, die einen vergleichbaren Schutzstandard wie die in der Anlage ./2 

angeführten Unternehmen aufweisen. 

 

 

9. Kosten 

Für zusätzliche Aufwände im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner Pflichten unter diesen AGB 

AVV, insbesondere der Mitwirkung hinsichtlich Betroffenenrechten und Kontrollen der 

Datenschutzbehörde sowie für die Erfüllung der Kontrollrechte des Verantwortlichen und Mitwirkung 

bei der Durchführung von Kontrollen des Verantwortlichen kann das Medienunternehmen ein 

angemessenes Entgelt verrechnen. 

 

 

10. Sonstige Bestimmungen 

(1) Sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag unterliegen österreichischem 

Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und kollisionsrechtlicher Bestimmungen. Für sämtliche 

Streitigkeiten wird das für 6020 Innsbruck sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart. 

(2) Es gilt die Schriftform; es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Änderungen und Ergänzungen 

der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; dies gilt auch für ein Abgehen vom 

Formerfordernis der Schriftlichkeit. 

(3) Sämtliche Rechte und Pflichten gehen auf allfällige Rechtsnachfolger über. 

(4) Die Anlagen ./1 und ./2 gelten als integrierte Bestandteile dieser Bedingungen. 
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Anlage ./1 - Vom Medienunternehmen ergriffene organisatorische und technische Vorkehrungen im Sinne 

des Art 32 DSGVO 

 

Schutz der Vertraulichkeit: 

� Zutrittskontrolle: Schlüssel, Magnet- oder Chipkarten 

� Zugangskontrolle: Schutz vor unbefugter Systembenutzung, zB Kennwörter, automatische 

Sperrmechanismen, Verschlüsselung von Datenträgern 

Schutz der Integrität: 

� Weitergabekontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer 

Übertragung oder Transport, zB Verschlüsselung 

� Eingabekontrolle: Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme 

eingegeben, verändert oder entfernt  worden sind, zB Protokollierung, Dokumentmanagement 

Verfügbarkeit der Systeme und Dienste sowie deren Belastbarkeit in Bezug auf Art, Umfang, Umstände und 

Zweck der Verarbeitungen:  

� Verfügbarkeitskontrolle: Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw Verlust 

� Rasche Wiederherstellbarkeit 

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung:  

� Datenschutz-Management, einschließlich regelmäßiger Mitarbeiter-Schulungen;  

� Incident-Response-Management; 

� Datenschutzfreundliche Voreinstellungen;  

� Auftragskontrolle: Keine Auftragsdatenverarbeitung iSd Art 28 DSGVO ohne entsprechende Weisung des 

Kunden 
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Anlage 2 - Sub- Auftragsverarbeiter 

 

Der Auftragsverarbeiter wird folgende Sub-Auftragsverarbeiter heranziehen: 

 

Name Adresse Art der Tätigkeit 

MOHO Medienservice GmbH Brunecker Straße 3, 6020 

Innsbruck 

Anzeigenakquise, 

Marketingaktivitäten 

Intergraphik GmbH Ing.-Etzel-Straße 30, 

6020 Innsbruck 

Druckereiunternehmen 

MOHO Technik GmbH Ing.-Etzel-Straße 30, 

6020 Innsbruck 

Anzeigengestaltung 

 

 


